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Änderungsantrag 

Hannover, den 16.09.2022 

Fraktion der SPD 
Fraktion der CDU 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
Fraktion der FDP 

Telemedizin in Justizvollzugsanstalten 

Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion der CDU - Drs. 18/7348 

Beschlussempfehlung des Ausschusses für Rechts- und Verfassungsfragen - Drs. 18/11703 

Der Landtag wolle den Antrag in folgender Fassung beschließen: 

Entschließung 

Telemedizin in Justizvollzugsanstalten 

Der zunehmende Ärztemangel der letzten Jahre hat nach Ansicht der vier im Landtag vertretenen 
Fraktionen Auswirkungen auf die ärztliche Versorgung in den Justizvollzugsanstalten. Mit Stand Mai 
2020 stehen rund 112 Ärztinnen und Ärzte für die medizinische Versorgung in den Justizvollzugsan-
stalten zur Verfügung, davon 23 hauptamtlich im Landesdienst und 89 nebenamtlich bzw. im Rahmen 
von Honorarverträgen. Gespräche in den Justizvollzugsanstalten haben gezeigt, dass es zunehmend 
schwieriger wird, Ärztinnen und Ärzte für den Justizvollzug zu gewinnen, sodass auch in Niedersach-
sen Schwierigkeiten bei der medizinischen Versorgung im Strafvollzug bestehen.  

Telemedizin gewinnt in vielen medizinischen Fachbereichen an Bedeutung. Der Einsatz von Tele-
medizin eröffnet im Justizvollzug Chancen. Die medizinische Versorgung der Gefangenen kann 
dadurch verbessert werden. Telemedizin ermöglicht eine schnellere Diagnose und vereinfacht die 
direkte Versorgung von Gefangenenpatienten in der Justizvollzugsanstalt. 

Daneben führt der Einsatz von Telemedizin zu einer Verringerung von Ausführungen. Weniger Aus-
führungen dienen der Entschärfung von Personalengpässen und einer Verringerung der Belastung 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Justizvollzug. Letztlich kann die Einführung von Telemedizin 
so auch einen Beitrag zu mehr Sicherheit leisten. 

In Niedersachsen ist es Ärztinnen und Ärzten erlaubt, eine ausschließlich fernkommunizierte medi-
zinische Behandlung vorzunehmen (§ 7 IV MBO-Ä). 

Der Landtag will die ärztliche Versorgung im Justizvollzug stärken. Er hat daher im Rahmen der 
Haushaltsberatungen für den Haushalt 2020 im Einzelplan 11 Finanzmittel in Höhe von 50 000 Euro 
für die Durchführung eines Pilotprojektes zur Einführung von Telemedizin in der Justizvollzugsanstalt 
Hannover zur Verfügung gestellt.  

Der Landtag nimmt zur Kenntnis, dass das Pilotprojekt zur Erprobung von Telemedizin in der JVA 
Hannover inzwischen durchgeführt wurde. Gegenstand des Projekts war die Ergänzung der in § 75 
Abs. 4 SGB V normierten Verpflichtung der Kassenärztlichen (Bundes-)Vereinigung, die ärztliche 
Behandlung von Gefangenen und Sicherungsverwahrten in Notfällen außerhalb der Dienstzeiten der 
Anstaltsärztinnen und Anstaltsärzte durch Telemedizin sicherzustellen. Das Pilotprojekt mit der Kas-
senärztlichen Vereinigung Niedersachsen wurde Ende 2021 abgeschlossen. Die Evaluation hat ins-
besondere gezeigt, welche besonderen Anforderungen an die ärztliche Expertise und Erfahrung für 
den zielführenden Einsatz telemedizinischer Anwendungen im Justizvollzug notwendig sind. 

Langfristig wird auf der Grundlage der im Pilotprojekt gewonnenen Erkenntnisse die Erweiterung der 
medizinischen Notfallversorgung durch telemedizinische Anwendungen in sämtlichen Justizvollzugs-
anstalten des Landes Niedersachen angestrebt.  
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Vor diesem Hintergrund bittet der Landtag die Landesregierung,  

1. die im Pilotprojekt gesammelten Erfahrungen und Erkenntnisse systematisch auszuwerten und 
daraus unter Nutzung eigener personeller Ressourcen zielgerichtete und passgenaue Unter-
stützungsangebote zu erarbeiten und allen Justizvollzugsanstalten zur Verfügung zu stellen, 

2. sich dafür einzusetzen, dass die technischen Möglichkeiten für Telemedizin in den Justizvoll-
zugsanstalten geschaffen werden und entsprechende digitale Verbindungsstärke sichergestellt 
ist, 

3. Telemedizin stufenweise in weiteren ausgewählten Justizvollzugsanstalten des Landes Nieder-
sachsen einzuführen, 

4. Schulungen für Ärztinnen und Ärzte zu unterstützen, damit der Bereich der Telemedizin weiter 
ausgebaut werden kann und 

5. die Tätigkeit als Ärztin oder Arzt im Justizvollzug aktiv zu bewerben, um die Bewerberlage po-
sitiv zu beeinflussen. 

Begründung 

Mit der Einführung von Telemedizin im Justizvollzug kann dem zunehmenden Ärztemangel wirksam 
begegnet werden. Zudem ist an Wochenend- und Feiertagen sowie in den Abend- und Nachtstunden 
derzeit für eine Beurteilung von Krankheitsbildern nur der Krankenpflegedienst erreichbar, was zu 
vielen Einsätzen des kassenärztlichen Bereitschaftsdienstes oder von Notärzten in den Anstalten 
führt. Telemedizin kann hier teilweise Abhilfe schaffen und eine flächendeckende medizinische Ver-
sorgung auch an Wochenenden, Feiertagen und in den Abendstunden sicherstellen. 

Durch den Einsatz von Telemedizin können Versorgungslücken in Justizvollzugsanstalten geschlos-
sen werden. Der vor Ort tätige Krankenpflegedienst kann rund um die Uhr auf die Expertise einer 
über Telemedizin zugeschalteten Ärztin oder eines über Telemedizin zugeschalteten Arztes zurück-
greifen. Telekonsile zwischen der Anstaltsärztin oder dem Anstaltsarzt und dem telemedizinisch ver-
bundenen Arzt in einer anderen Fachdisziplin können einen Teil der Ausführungen in externe Praxen 
und Krankenhäuser ersetzen. Auch kann ergänzend durch den Einsatz eines Übersetzungspro-
gramms die Versorgung von ausländischen Gefangenen verbessert werden.  

Durch die Telemedizin ist es schließlich möglich, den immer größer werdenden Herausforderungen 
für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Justizvollzug entgegenzuwirken und so die Funktionsfä-
higkeit der Justizvollzugsanstalten zu gewährleisten. Als Folge werden die Haftbedingungen für Ge-
fangene verbessert und somit der soziale und berufliche Wiedereinstieg in die Gesellschaft erleich-
tert.  

Die Anstrengungen zur Gewinnung von Ärztinnen und Ärzten für den Justizvollzug sollen neben der 
Einführung der Telemedizin fortgesetzt und durch entsprechende Öffentlichkeitsarbeit gestärkt wer-
den. 

 

Für die Fraktion der SPD Für die Fraktion der CDU 

Wiard Siebels 
Parlamentarischer Geschäftsführer 

Jens Nacke 
Parlamentarischer Geschäftsführer 

Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Für die Fraktion der FDP 

Gerald Heere 
Parlamentarischer Geschäftsführer 

Christian Grascha 
Parlamentarischer Geschäftsführer 

 

(Verteilt am 16.09.2022) 


